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lehnend gegenüberstehen, die Furcht vor der Bestrafung. 
Diese Furcht wird durch die Einwirkung des Alkohols be
seitigt. Eine Zubilligung der Schutzbestimmung des § 51 
Abs. 2 StGB ist eine Kann-Bestimmung, die bei vor
liegender Sachlage der Strafkammer keine Veranlassung 
gibt, die zugunsten des Angeklagten angenommene 
Beeinträchtigung seiner Zurechnungsfähigkeit als Straf
milderungsgrund anzusehen. Der Angeklagte hat sich 
somit für die im Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit ge
schilderte Staatsverleumdung voll strafrechtlich zu ver
antworten. .. "

Urteil des Sondergerichts I vom 19. April 1937 gegen den 
W. H. wegen Vergehens gegen § 2 des Heimtückegesetzes 
vom 20. Dezember 1934

„Der Angeklagte wird wegen fortgesetzten Vergehens 
gegen § 2 des Heimtückegesetzes vom 20. Dezember 1934 
zu 1 — einem — Jahr Gefängnis und zu den Kosten des 
Verfahrens verurteilt.

Aus den Gründen:
Im Sommer 1936 war der Angeklagte bei dem Landwirt
G. W. in G. als landwirtschaftlicher Arbeiter beschäftigt. 
Er kam hier häufig mit dem damals 13jährigen Zeugen 
A. Sch. zusammen, der bei V. als Hütejunge tätig war. ... 
Bei einem Gespräch mit dem Zeugen Sch. sagte der An
geklagte, mit Hitler werde es nicht mehr lange dauern; 
sie — die Kommunisten — würden es nicht so machen, 
daß sie nur acht Zähne ausschlagen würden; sie würden 
Hitler und alle anderen gleich runterknallen. Auf die 
Frage des Zeugen, wen er damit meine, antwortete der 
Angeklagte: „Hitler, Göring und die anderen alle." An 
einem Sonntag im August 1936 hielt sich der Angeklagte 
in der Bahnhofswirtschaft in G. auf. Hierbei knüpfte er ein 
Gespräch mit der Zeugin Frau Sch. an, die mit ihrer 
Schwägerin und der Wirtin an einem Tische saß. U. a. 
sagte der Angeklagte, daß er 1933 alles verloren habe, 
daß er im Konzentrationslager gewesen und früher für die 
KPD als Redner tätig gewesen sei, daß er aber ein echt 
deutscher Mann sei und die Juden hasse. Er fuhr dann 
fort: „Hitler ist wohl gut, aber die kleinen Hitlers's taugen 
nichts; wenn alles Versprochene in Erfüllung geht, die 
Trusts und Konzerne verstaatlicht werden, dann werde 
ich der erste Nationalsozialist werden.“ Ferner erzählte 
er folgenden „Witz“, der sich auf den Führer und Reichs
kanzler beziehen sollte: „Ein deutscher Mann trägt einen 
englischen Schnurrbart, grüßt eine italienische Dame mit 
dem italienischen Gruß und will, daß das Volk sich ver
mehre, hat aber selbst keine Familie." Die somit fest
gestellten Äußerungen des Angeklagten sind gehässige 
Äußerungen über den Führer und Reichskanzler und die 
Reichsregierung. Sie sind auch geeignet, das Vertrauen 
des Volkes zur politischen Führung zu untergraben. ... 
Der Angeklagte war daher wegen fortgesetzten Vergehens 
gegen § 2 des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf 
Staat und zum Schutze der Parteiuniformen vom 20. De
zember 1934 zu verurteilen. Bei der Strafzumessung war 
zu berücksichtigen, daß es sich um recht üble und gefähr
liche Äußerungen handelt, die sich zum Teil gegen den 
Führer und Reichskanzler persönlich richten."

Anklage des Staatsanwalts des Bezirks Erfurt vom 16. April 
1956 — Kr/Br.

„Den Musiker L. W., in Haft seit dem 23. Februar 1956 in 
der U-Haftanstalt Erfurt, klage ich an: die volksdemokra
tischen Grundlagen unseres Arbeiter- und Bauernstaates 
angegriffen zu haben. Der Beschuldigte betreibt seit längerer 
Zeit eine systematische und gemeine Hetze gegen leitende 
Funktionäre unserer Republik und der Sowjetunion, indem 
er die Funktionäre in den Gaststätten durch sogenannte 
„politische Witze“ bei den Werktätigen in Mißkredit zu 
bringen versucht. Ferner beschimpfte er Mitglieder der 
LPG in G. ungefähr Mitte Januar 1956 in der gemeinsten 
Art und Weise. Verbrechen strafbar nach: Artikel 6 Abs. 2 
der Verfassung der DDR.

Wesentliches Ermittlungsergebnis:

Der Beschuldigte entstammt kleinbürgerlichen Kreisen 
und wurde auch im Elternhaus und in der Schule in diesem 
Sinne erzogen. Diese in seiner Jugend erhaltene Erziehung 
war für das ganze spätere Leben des Beschuldigten 
richtungweisend, obwohl er nach der Zerschlagung des 
Hitlerfaschismus zuerst als Arbeiter und später durch 
Unterstützung unseres Staates als Angestellter in einem 
volkseigenen Betrieb tätig war, konnte er sich hiervon 
nicht trennen. Im Gegenteil, er unternahm alles, um seine 
kleinbürgerliche, faschistische Ideologie weiter zu erhalten 
und zu nähren, sei es das Aufbewahren von faschistisch
militaristischer Literatur und Bildern, militärische Aus
rüstungsgegenstände und schriftliche Unterlagen. Da ihm 
dies nicht genügte, wurde er auch ein eifriger Hörer der 
westlichen Hetzsender, insbesondere des „Frankfurter" 
Senders. Diese von ihm dort aufgefangenen Hetzen in 
Form der sogenannten „politischen Witze" nutzte der Be
schuldigte in der Folge dazu aus, sie in der Gastwirtschaft 
an andere Bürger unserer Republik weiterzuverbreiten mit 
dem Ziel, das Ansehen der leitenden Staatsfunktionäre 
der DDR und der Sowjetunion bei den Werktätigen zu 
diskriminieren. Bezeichnend an dieser gemeinen vom Be
schuldigten betriebenen Hetze ist, daß sie zu einem Zeit
punkt betrieben wird, in dem die gesamte Weltöffentlich
keit, insbesondere die Arbeiterklasse und ihre Verbün
deten, den Bemühungen des gesamten sozialistischen 
Lagers, insbesondere der Sowjetunion, eine Entspannung 
in der internationalen Lage herbeizuführen, die größte 
Beachtung schenken. Den imperialistischen Kriegstreibern 
Westdeutschlands ist jedoch das ständig wachsende Ver
trauen der Werktätigen zur sozialistischen Entwicklung 
in allen Staaten des Friedenslagers und ihren Repräsentan-
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